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stischen Verhältnisse, insbesondere 
der Kauf und Verkauf der Arbeits
kraft, „war in der Tat ein wahres 
Eden der angebornen Menschen
rechte. Was allein hier herrscht, ist 
Freiheit, Gleichheit, Eigentum . . . 
Freiheit! Denn Käufer und Verkäu
fer einer Ware, z. B. der Arbeits
kraft, sind nur durch ihren freien Wil
len bestimmt. Sie kontrahieren als 
freie, rechtlich ebenbürtige Perso
nen . . . Gleichheit! Denn sie bezie
hen sich nur als Warenbesitzer auf
einander und tauschen Äquivalent 
für Äquivalent. Eigentum! Denn 
jeder verfügt nur über das Seine“ 
{Marx, MEW, 23, 189/190). Ob
wohl nur von begrenztem Klassen
inhalt, haben die bürgerlichen M.s- 
forderungen eine positive Rolle in 
der gesellschaftlichen Entwicklung ge
spielt und den historischen Fort
schritt gefördert, insbesondere die 
volle Entfaltung und Durchsetzung 
der kapitalistischen Gesellschaft. Für 
die Arbeiterklasse und die Masse der 
Werktätigen mußten sich die bürger
lichen M. notwendigerweise als sehr 
begrenzt und überwiegend formal 
heraussteilen: Die Gleichheit von 
Besitzern der Produktionsmittel und 
Besitzern von lediglich ihrer Arbeits
kraft läuft auf die Freiheit der Ka
pitalisten hinaus, die Arbeiter auszu
beuten, während der Arbeiter die 
Freiheit hat, sich seinen Ausbeuter 
frei auswählen zu können, wenn über
haupt ein Bedarf an Arbeitskräften 
vorliegt. In den kapitalistischen Län
dern existiert ein tiefer Widerspruch 
zwischen den proklamierten M. und 
der gesellschaftlichen Realität. Mil
lionen Arbeitslose sind des elemen
tarsten und wichtigsten M., des 
Rechts auf Arbeit, beraubt. Das Recht 
auf gleiche Bildung, die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau, das 
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, 
unabhängig von Nationalität, Rasse, 
religiösem und weltanschaulichem 
Bekenntnis usw. wird fortlaufend 
verletzt. Das Recht auf Leben und 
Gesundheit - auf Frieden - wird

durch hemmungslose Rüstungspolitik 
untergraben.
Die Arbeiterklasse kann sich deshalb 
in ihrem Kampf nicht auf die forma
len Rechte und Freiheiten beschrän
ken, welche die bürgerlichen M. ent
halten. Sie hat als Ausdruck ihrer 
ökonomischen Existenzbedingungen 
und ihrer grundlegenden Interessen 
viel weitergehende Rechtsforderun
gen erhoben, kämpft um ihre Durch
setzung unter den Bedingungen der 
kapitalistischen Gesellschaft und ver
wirklicht sie nach ihrem Sieg unter 
den Bedingungen der sozialistischen 
Gesellschaft. Diese reicheren, weiter
gehenden M. sind auch Klassenrechte, 
aber sie sind nicht mehr illusionär 
oder nur formal für die Mehrheit der 
Menschen, wie das für die bürger
lichen M. gilt. Sie sind im Sozialis
mus reale Rechte der Werktätigen, 
die in der Verfassung verbürgt sind 
und entsprechend dem erreichten Ent
wicklungsstand der Gesellschaft im
mer umfassender verwirklicht und in
haltlich weiter bereichert werden. 
Die sozialistischen M. vereinigen öko
nomische, soziale, politische und kul
turell-ideologische Rechte, die in ihrer 
Gesamtheit den Menschen die Mög
lichkeit geben, ihre Persönlichkeit in 
der Gemeinschaft umfassend zu ent
wickeln und die Leitung, Planung und 
Entwicklung der ganzen Gesellschaft 
mitzubestimmen. Die Grundlage der 
sozialistischen M. sind das gesell
schaftliche Eigentum an den Produk
tionsmitteln und die politische Macht 
der Arbeiterklasse, denn sie gewähr
leisten, daß diese Rechte real ver
wirklicht werden. Das wichtigste 
Grundrecht des Menschen, in der so
zialistischen Gesellschaft ist das Recht 
auf Arbeit entsprechend seinen Fähig
keiten, seiner Qualifikation und Nei
gung sowie das damit verbundene 
Recht auf Bezahlung entsprechend 
der Leistung (und zwar in gleicher 
Weise für Männer und Frauen). Die 
Arbeit ist in einer von Ausbeutung 
freien Gesellschaft nicht nur die 
Grundlage des Lebensunterhalts, sie


